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A.1  
Auswertung der frühzeitigen Beteiligungsschritte gemäß §§ 3 (1), 4 (1) BauGB 
 
Die Bezirksvertretung Dornberg und der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Bielefeld haben 
am 04.09.2014 bzw. am 21.10.2014 über die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. II/G 22 „Ge-
werbegebiet Höfeweg / Deppendorfer Straße“ auf Grundlage der Vorentwurfsunterlagen bera-
ten. Die Beschlüsse zur Einleitung des Bauleitplanverfahrens sowie zur Durchführung der früh-
zeitigen Beteiligungsschritte gemäß §§ 3 (1), 4 (1) BauGB wurden in der Sitzung des Stadt-
entwicklungsausschusses am 21.10.2014 gefasst. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
erfolgte durch einen Unterrichtungs- und Erörterungstermin am 10.12.2014 im Bürgerzentrum 
des Amts Dornberg, Werther Str. 436 sowie durch die Möglichkeit vom 01.12.2014 - 19.12.2014 
schriftlich oder zur Niederschrift Stellungnahmen abzugeben. Die Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 (1) BauGB vom 26.09.2014 - 07.11.2014 um Stel-
lungnahme gebeten. 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung sind die in der folgenden Tabelle 
A.1.1 zusammengefassten mündlichen und schriftlichen Äußerungen vorgetragen worden. Die 
Anregungen und Hinweise wurden unter städtebaulichen Gesichtspunkten ausgewertet. Im 
Anschluss (A.1.2) wird die Berücksichtigung fachbehördlicher Anregungen für den Bebau-
ungsplan im Planentwurf dargelegt. 
 
 

A.1.1 Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 

Lfd. 
Nr. 

Äußerungen der Öffentlichkeit  
(Zusammenfassung) 

Stellungnahme der Verwaltung bzw. Berück-
sichtigung in der Planung: 

 
1 

 
Unterrichtungs- und Erörterungstermin mit 
Gelegenheit zur Äußerung am 10.12.2014 
(siehe auch Anlage zu A.1.1) 
 
In der Versammlung wurden zunächst Ver-
fahrensablauf, Planungsanlass, geplanter 
Geltungsbereich sowie die städtebaulichen 
Rahmenbedingungen, Plankonzept und 
Ziele der Planung erläutert.  
 
Die anschließenden Verständnisfragen der 
Bürgerinnen und Bürger betrafen insbeson-
dere Fragen hinsichtlich der Darstellungen 
im Flächennutzungsplan, dem angrenzen-
den Wäldchen sowie zu Nutzungsmöglich-
keiten im Plangebiet und zur Erschlie-
ßungssituation. Es wurden zudem Befürch-
tungen hinsichtlich des Immissionsschut-
zes und der Auswirkungen auf das Land-
schaftsbild vorgetragen. In diesem Zusam-
menhang wurde das planveranlassende 
Unternehmen kritisch hinterfragt – hierzu 
wurden Detailangaben gewünscht. 

 
Das Planverfahren grundsätzlich infrage stellende 
Kritiken wurden nicht vorgetragen. Die in der Ver-
sammlung gestellten planungsrelevanten Fragen 
wurden durch Verwaltung und Planer soweit nach 
Planungsstand Vorentwurf möglich beantwortet. Es 
wurde darauf verwiesen, dass die wichtigen plane-
rischen Fragestellungen wie die Konkretisierung 
möglicher Nutzungen etc., Fragen des Immissions-
schutzes und zur Einbindung des Gebiets in die 
Landschaft sowie Auswirkungen auf Umweltbelan-
ge im Zuge der weiteren Planbearbeitung geprüft 
und erarbeitet werden.  
Zudem wurde darauf hingewiesen, dass im Plange-
biet grundsätzlich jede gewerbliche Nutzung denk-
bar ist, solange sie sich im vorgegeben Festset-
zungsrahmen des § 8 BauNVO bewegt. Dies trifft 
auch für den ansiedlungswilligen Betrieb zu. Da 
hier kein vorhabenbezogener Bebauungsplan auf-
gestellt wird und somit eine generelle Gewerbege-
bietsentwicklung vorgesehen ist, sind nähere Aus-
künfte zum planveranlassenden Unternehmen wie 
Name, Branche etc. für die Aufstellung des Bebau-
ungsplans nicht relevant. 
 
 
Zusammenfassend werden die Fragen und An-
regungen zur Kenntnis genommen. Die fachli-
chen Fragen werden im Planentwurf aufgegrif-
fen. 
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Anlieger im Bereich Höfeweg, Schreiben 
vom 18.12.2014 
 
Im Rahmen der Bürgerinformationsveran-
staltung erfolgten seitens Verwaltung und 
Politik keine Auskünfte zu dem planveran-
lassenden Betrieb – diese Zurückhaltung 
wird kritisiert, vorgeworfen wird eine Alibi-
veranstaltung. 
Festgestellt wird, dass der planveranlas-
sende Betrieb künftig in Verlängerung der 
Baulinie mit dem bestehenden Verlagsge-
bäude entlang des Höfewegs entstehen 
soll. Es wird vorgeschlagen, den Betrieb im 
hinteren Teil des Grundstücks vor den 
Wald zu platzieren, um ein gewisses Maß 
an Ästhetik zu wahren. 
Es wird bedauert, dass leichtfertig gehan-
delt wird, ohne auf die Bedenken der Bür-
ger einzugehen und angemerkt, dass auf 
die Einbindung der Bürger verzichtet wer-
den kann, wenn man in der Planung nur 
auf die Vorstellungen des Investors ein-
geht, um ihn nicht zu verlieren. 

 

 
Ziel der Bürgerinformation gemäß § 3 (1) BauGB ist 
die frühzeitige Information über die Aufstellung des 
Bebauungsplans, das mehrstufige Planverfahren 
sowie die grundlegenden Planungsziele. 
Planungsanlass für die vorliegenden Bauleitpla-
nung ist die Anfrage eines Bielefelder Unterneh-
mens zur Ansiedlung auf dem Teil einer landwirt-
schaftlichen Restfläche im Bereich Höfeweg, süd-
lich der Deppendorfer Straße. Angesichts günstiger 
Standortvoraussetzungen und der allgemein be-
grenzt verfügbaren gewerblich nutzbaren Flächen 
im Stadtgebiet hat sich die Stadt Bielefeld dafür 
ausgesprochen, die betroffene Fläche insgesamt 
erstmals als Gewerbegebiet zu überplanen. 
Der Bebauungsplan Nr. II/G 22 wird als sog. Ange-
botsbebauungsplan erstellt, festgesetzt wird ein 
Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO. Gewerbege-
biete dienen vorwiegend der Unterbringung von 
nicht erheblich belästigenden Gewerbebetrieben. 
Die Flächen sollen ausdrücklich für zwei bis drei 
kleinere Betriebe des produzierenden und verarbei-
tenden Gewerbes entwickelt werden, hierauf wer-
den die Festsetzungen zu zulässigen Nutzungen, 
überbaubaren Flächen, Höhen etc. unter Berück-
sichtigung der umgebenden Nutzungen und städte-
baulichen Rahmenbedingungen abgestellt. Zur ver-
träglichen Einbindung der künftigen Bebauung wer-
den weiterhin Regelungen zu örtlichen Bauvor-
schriften und Pflanzmaßnahmen getroffen. 
Grundsätzlich ist im Plangebiet somit jede gewerb-
liche Nutzung denkbar, solange sie sich im vorge-
gebenen Festsetzungsrahmen bewegt. In Bezug 
auf die gewünschten Detailauskünfte wird auf die 
Stellungnahme der Verwaltung unter der lfd. Nr. 1 
verwiesen. 
Die Flächen im Plangebiet sollen künftig insgesamt 
für gewerbliche Nutzungen zur Verfügung stehen 
und flexibel entwickelbar sein. Der Straßenverlauf 
des Höfewegs stellt dabei analog zu dem südöst-
lich vorhandenen Gewerbegebiet eine klare Ab-
grenzung dar. Dementsprechend werden die über-
baubaren Flächen ausgewiesen. Eine Aufteilung in 
Grundstücke erfolgt im Bebauungsplan nicht. 
 
 
Anregung und Kritik werden zur Kenntnis ge-
nommen. Die vorgetragene Kritik wird aus den 
genannten Gründen aber insgesamt zurückge-
wiesen, der Anregung wird nicht gefolgt.  
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A.1.2 Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung 

Lfd. 
Nr. 

Äußerungen der Behörden 
(Zusammenfassung) 

Stellungnahme der Verwaltung bzw. 
Berücksichtigung in der Planung: 
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Bezirksregierung Detmold, Dezernat 33 – 
Bodenordnung/Ländliche Entwicklung, 
Schreiben vom 29.10.2014 
 
Gegen die Planung bestehen im Hinblick auf 
die Bereiche Immissionsschutz / Achtungs-
abstände nach KAS-18, kommunales Ab-
wasser sowie Agrarstruktur und allgemeine 
Landeskultur keine grundsätzlichen Beden-
ken. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass im Fremd-
wassersanierungskonzept der Stadt Biele-
feld vom Dezember 2012 das in der Über-
leitung befindliche Gebiet mit 70 % bzw. 
45 % Fremdwasseranteil als ein Gebiet mit 
stark erhöhtem bzw. erhöhtem  Fremdwas-
seranfall kategorisiert ist. Daher wird nach 
Erstellung der Entwässerungseinrichtungen 
auf die Dichtheitsprüfung gemäß der maß-
geblichen DIN EN 1610 sowie DWA-A 139 
hingewiesen. 
Infolge der obigen Ergebnisse des Fremd-
wassersanierungskonzepts sowie unter Be-
rücksichtigung des § 55 WHG i. V. m. § 51a 
LWG ist der Anschluss an die südlich gele-
gene Trennkanalisation im weiteren Verfah-
ren zu favorisieren. Ebenso müssen die Ent-
wässerungserfordernisse mit den zuständi-
gen Wasserbehörden sowie dem Umweltbe-
trieb der Stadt Bielefeld abgestimmt werden. 
 

 
Die Stellungnahme wird zur Beachtung im Rahmen 
der weiteren Planung und Realisierung an den Vor-
habenträger weitergeleitet.  
 
Das Plangebiet liegt sowohl im Trennkanalisations-
gebiet des südöstlichen Erschließungsstichs Höfe-
weg als auch im Mischkanalisationsgebiet des süd-
westlichen Höfewegs / der nördlichen Deppendorfer 
Straße.  
Der Umweltbetrieb hat zur derzeitigen Situation Fol-
gendes mitgeteilt: 
- Die Entwässerung über die Trennkanalisation in 

den Hasbach erfolgt über das Regenrückhaltebe-
cken Höfeweg. Für die Einleitung besteht eine 
wasserrechtliche Erlaubnis der Unteren Wasser-
behörde Bielefeld, in der das Plangebiet zur Hälfte 
berücksichtigt ist. 

- Die Entwässerung über die Mischkanalisation in 
den Hasbach erfolgt über das Regenüberlaufbe-
cken Deppendorfer Straße. Für die Verlängerung 
der Einleitungserlaubnis liegt der Bezirksregierung 
Detmold ein entsprechender Antrag vor, die Bear-
beitung ist noch nicht abgeschlossen. Auch hier ist 
das Plangebiet bereits zur Hälfte berücksichtigt. 

 
Für das Plangebiet wird seitens des Umweltbetriebs 
weiterhin mitgeteilt, dass über die Trennkanalisation 
maximal die Hälfte des Plangebiets ungedrosselt ein-
geleitet entwässert werden kann und es aus topogra-
phischen Gründen nicht möglich ist, das gesamte 
Plangebiet an diesen Regenwasserkanal anzuschlie-
ßen. Vorgeschlagen wird daher, das gering ver-
schmutzte, nicht behandlungsbedürftige Dachflä-
chenwasser an die Regenwasserkanalisation anzu-
schließen. Das verbleibende Niederschlagswasser 
der tiefergelegenen Restflächen und der stärker ver-
schmutzten Verkehrsflächen soll dagegen an die 
Mischkanalisation angeschlossen werden. 
 
Die Untere Wasserbehörde befürwortet hingegen 
den Anschluss des Plangebiets an die Trennkanali-
sation. 
 
Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass ein Umgang 
mit dem anfallenden Niederschlagswasser grund-
sätzlich möglich ist. Im weiteren Planverfahren sind 
die Anforderung mit den zuständigen Behörden wei-
ter abzustimmen. 
 
 
Die Hinweise und Anregungen werden zur Kennt-
nis genommen. Die Fragen der Entwässerungser-
fordernisse werden weiter mit den Fachbehörden 
abgestimmt. 
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Landesbetrieb Wald und Holz, Schreiben 
vom 06.11.2014: 
 
Aus forstbehördlicher Sicht bestehen gegen 
die Planaufstellung keine grundsätzlichen 
Bedenken oder Anregungen. 
Es wird auf die Stellungnahme im Rahmen 
der 138. FNP-Änderung (2001) verwiesen, 
in der darauf hingewiesen wurde, dass zur 
nordöstlich angrenzenden Buchenwaldflä-
che ein ausreichender Abstand einzuhalten 
ist. 
Im Bebauungsplanvorentwurf ist die Kronen-
traufe zum Erhalt festgesetzt, die überbau-
bare Fläche wird mit einem Abstand von 30-
20 m zur angrenzenden Waldfläche ausge-
wiesen. Der Abstand zwischen der im Ge-
staltungsplan dargestellten Gewerbebebau-
ung innerhalb der überbaubaren Fläche und 
der Waldfläche weist im östlichen Teil eben-
falls einen Abstand von rund 30 m aus. Es 
wird um Prüfung gebeten, ob die überbau-
bare Fläche im östlichen Teil so dargestellt 
werden kann, dass ein Mindestabstand von 
25 m erreicht wird. 
 

 
Der Kronentraufbereich ragt im Randbereich i. W. 
zwischen 5-15 m in das Plangebiet hinein. In Abstim-
mung mit der unteren Landschaftsbehörde soll der 
Bereich zwischen der östlichen Plangebietsgrenze 
und der das Plangebiet querenden Biogasleitung als 
Waldrandstruktur entwickelt werden. Die Maßnahme 
kann so im Rahmen der Kompensationsflächener-
mittlung angerechnet werden und wird im Bebau-
ungsplanentwurf entsprechend festgesetzt. Die Tiefe 
dieser Fläche ist i. W. abhängig vom Verlauf der Bio-
gasleitung und beträgt zwischen 10 m und 17 m. 
 
Mit Blick auf den bestehenden Waldrand sowie den 
Verlauf der Biogasleitung ist zum Vorentwurf ein Ab-
stand der überbaubaren Flächen von i. W. 10-20 m 
zum Waldrand in den Bebauungsplan aufgenommen 
worden. Zusätzlich wurde die Baugrenze zum Ent-
wurf im nordöstlichen Bereich teilweise etwas zurück-
genommen, um einen Mindestabstand von 2 m zwi-
schen Baugrenze und Leistungsschutzstreifen zu ge-
währleisten. Angesichts der geringen Flächengröße, 
des Planungsziels und der im östlichen Plangebiet 
grundsätzlich bestehenden Einschränkungen für eine 
bauliche Nutzung soll die überbaubare Fläche hier 
nicht (noch) weiter zurückgenommen werden, um 
eine gewisse Flexibilität für die gewünschte gewerb-
liche Bebauung zu erhalten. 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die überbaubare Grundstücksfläche soll aus den 
o. g. Gründen i. W. insgesamt beibehalten werden. 
 

 
5 

 
Deutsche Telekom Technik GmbH, Schrei-
ben vom 16.10.2014: 
 
Auf im Planbereich befindliche Telekommu-
nikationslinien der Telekom gemäß dem der 
Stellungnahme beigefügten Plan wird hinge-
wiesen. Bestand und Betrieb dieser vorhan-
denen Tk-Linien müssen weiterhin gewähr-
leistet bleiben. Es wird daher gebeten, kon-
krete Maßnahmen so auf die vorhandenen 
Tk-Linien abzustimmen, dass Veränderun-
gen oder Verlegungen vermieden werden 
können. Bei der Bauausführung sind Be-
schädigungen der Tk-Linien zu vermeiden, 
aus betrieblichen Gründen muss der unge-
hinderte Zugang jederzeit möglich sein. Vor 
Beginn der Bauausführung ist es erforder-
lich, sich über die Lage der Tk-Linien zu in-
formieren. 
 
Es sollen zudem geeignete und ausreichen-
de Trassen in allen Verkehrswegen für die 
Unterbringung der Telekommunikationslinien 
vorgesehen werden. Es wird daher ange-

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die Hinweise sind im Zuge der Umsetzung zu be-
achten. 
 
Die mitgeteilten Leitungen liegen außerhalb des 
Plangebiets in den angrenzenden öffentlichen Stra-
ßen und tangieren das Plangebiet laut beigefügtem 
Lageplan ggf. im Randbereich der nördlichen Plan-
gebietsgrenze. Ihre Zugänglichkeit ist somit gewähr-
leistet. Der Geltungsbereich erfasst keine Verkehrs-
wege, die vorgeschlagene Festsetzung zur Unter-
bringung von Tk-Linien kann somit nicht in den vor-
liegenden Bebauungsplan aufgenommen werden. Es 
wird davon ausgegangen, dass die Belange der Ver-
sorgung mit Telekommunikationslinien der Deut-
schen Telekom weiterhin angemessen im Rahmen 
der Umsetzung aufzugreifen und zu regeln sind. Ggf. 
sind ergänzende privatrechtliche Maßnahmen erfor-
derlich.  
 
Ein weiterer Handlungsbedarf auf Ebene der Bebau-
ungsplanung wird nicht gesehen. 
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regt, eine entsprechende Festsetzung in den 
Bebauungsplan aufzunehmen. 
 
Die Versorgung neuer Gebäude mit Telekom-
munikationsinfrastruktur erfordert die Verle-
gung neuer Tk-Linien in- und außerhalb des 
Plangebiets. Es wird gebeten, dem Unter-
nehmen Maßnahmen Dritter im Bereich des 
Plangebiets zur Koordinierung mitzuteilen. 
Es wird angemerkt, dass für einen rechtzeiti-
gen Ausbau des Tk-Netzes und die Koordi-
nierung mit anderen Leistungsträgern Maß-
nahmenbeginn und -ablauf mindestens 3 
Monate vor Baubeginn bei der Telekom 
schriftlich anzuzeigen sind. 
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moBiel GmbH, Schreiben vom 29.10.2014 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Neu-
ausweisung von Bauflächen in Stadtrandla-
ge / dünn besiedelten Gebieten aus Sicht 
des ÖPNV nicht zielführend im Hinblick auf 
die Schaffung nachhaltiger Verkehrsstruk-
turen einzustufen ist. Gewerbebetriebe mit 
Schichtbetrieb oder festen Arbeitszeiten 
stellen besondere Anforderungen an das 
ÖPNV-Angebot zu Schichtwechseln. 
 
Hingewiesen wird auf die im Umfeld liegen-
den Haltestellen, Buslinien und Taktung so-
wie die Anschlussmöglichkeiten an Stadt-
bahn und Innenstadt. Hiernach ist theore-
tisch die Erreichbarkeit des Plangebiets zu 
Schichtbeginn/ -ende mit dem ÖPNV mög-
lich. Die Voraussetzungen für die Festigung 
nachhaltiger Mobilitätsstrukturen werden als 
mäßig eingestuft. Es wird empfohlen, direkte 
und sichere Fußwegeverbindungen v. a. zur 
Haltestelle Deppendorfer Straße sicherzu-
stellen. 
 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
Im nordwestlichen Stadtgebiet sind innerhalb beste-
hender Gewerbegebiete derzeit keine geeigneten 
Flächen vorhanden, die für eine gewerbliche Nut-
zung zur Verfügung stehen. Im Bereich zwischen Ba-
benhauser Straße und Höfeweg haben sich bereits 
seit vielen Jahren vielfältige gewerblichen Nutzungen 
angesiedelt. Das vorliegende Plangebiet grenzt hier 
direkt nördlich an und kann die Synergieeffekte nut-
zen. Für den Standort spricht zudem ein vergleichs-
weise geringes Konfliktpotenzial mit schutzbedürfti-
gen (Wohn-)Nutzungen und eine gute Verkehrsan-
bindung. Im Rahmen der Flächennutzungsplanung 
ist das Plangebiet bereits als gewerbliche Baufläche 
dargestellt. Die Planung unterstützt die Ausschöp-
fung verfügbarer Flächenpotenziale sowie eine ange-
messene Weiterentwicklung des Dornberger Gewer-
begebiets mit einem sinnvollen Branchenmix. Im Er-
gebnis ist die gewerbliche Entwicklung dieser ca. 
1,8 ha großen Fläche am Standort Höfeweg auch mit 
Blick auf die im Stadtgebiet allgemein knappen ge-
werblichen Flächenreserven folgerichtig und städte-
baulich sinnvoll. 
Hinsichtlich des ÖPNV-Angebots ist zudem festzu-
halten, dass sich im Umkreis von rund 300-500 m 
Entfernung zum Plangebiet die Haltestellen Vulsieks-
hof, Höfeweg und Deppendorfer Straße befinden, die 
von verschiedenen Buslinien mit im Schnitt 2-4 Fahr-
ten / Stunde bedient werden und den Anschluss an 
weitere Buslinien am Bürgerzentrum Dornberg sowie 
an die Stadtbahnlinien 3 und 4 in Richtung Innen-
stadt gewährleisten. Angesichts der Entfernungen 
sind die Haltestellen auch fußläufig zu erreichen. 
Straßenbegleitende Fußwegebeziehungen sind 
ebenfalls vorhanden. Die Voraussetzungen für die 
Erreichbarkeit des Plangebiets mit dem ÖPNV sind 
somit gegeben.  
 
Die mitgeteilten Hinweise werden in die Begründung 
aufgenommen. Darüber hinaus ist ein Handlungsbe-
darf im Rahmen der Bauleitplanung nicht erkennbar. 
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ExxonMobil Production Deutschland GmbH, 
Schreiben vom 30.09.2014 
 
Es wird mitgeteilt, dass von dem Planvorha-
ben die Bergbauberechtigung (Konzession) 
Erlaubnisfeld Herford der BEB Erdgas und 
Erdöl GmbH & Co.KG betroffen ist.  
Hierbei handelt es sich um eine öffentlich-
rechtlich verliehene Berechtigung zur Aufsu-
chung von Erdöl, Erdgas und anderen bitu-
minösen Stoffen. Darüber hinaus besteht 
seitens des Unternehmens im Erlaubnisfeld 
die Verpflichtung, konzessionserhaltende 
Maßnahmen (Seismik, Explorationsbohrun-
gen) durchzuführen. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass diese Rechte und Pflichten im 
Rahmen der Planung zu berücksichtigen 
sind. 
Zur Erläuterung des Begriffs „Erlaubnisfeld“ 
wird auf die beigefügten Ausführungen des 
Landesamts für Bergbau, Energie und Geo-
logie verwiesen. 
 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
Gemäß beigefügter Erläuterung beinhaltet die Er-
laubnis nicht die Genehmigung konkreter Maßnah-
men. Zur Durchführung konkreter Maßnahmen be-
darf es einer separaten Genehmigung durch das 
Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie.  
 
Die Planunterlagen werden zur umfassenden Infor-
mation um die mitgeteilten Hinweise ergänzt. Weitere 
Maßnahmen im Rahmen der Bauleitplanung werden 
nicht erforderlich. 
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LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle 
Bielefeld, Schreiben vom 31.10.2014 
 
Es wird mitgeteilt, dass im Plangebiet keine 
vorgeschichtlichen Fundstellen bekannt 
sind. Aufgrund der siedlungsgünstigen topo-
graphischen Lage wird das Vorhandensein 
eines archäologischen Fundplatzes aber 
nicht ausgeschlossen. Um planerische Un-
sicherheiten, Bauverzögerungen und hohe 
Kosten im Zuge der Umsetzung zu vermei-
den, wird empfohlen, weit im Vorfeld einer 
Baumaßnahme in enger Abstimmung mit 
der LWL-Archäologie für Westfalen mehrere 
archäologische Suchschnitte auszuführen.  
 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
Im Dezember 2014 erfolgte durch den LWL eine ent-
sprechende Untersuchung der westlichen Teilfläche. 
Hinweise auf einen archäologischen Fundplatz sind 
hierbei nicht entdeckt worden. Aufgrund der bisher 
nur teilweise erfolgten Untersuchung des Plangebiets 
werden die Planunterlagen zur umfassenden Infor-
mation um die mitgeteilten Informationen ergänzt.  
 
Die Planunterlagen werden zur umfassenden Infor-
mation um die mitgeteilten Hinweise ergänzt. Weitere 
Maßnahmen im Rahmen der Bauleitplanung werden 
nicht erforderlich. 
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Stadtwerke Bielefeld GmbH, Schreiben vom 
14.01.2015 
 
Aufgrund des geänderten Sachverhalts (Ent-
wicklung einer Waldrandstruktur anstelle des 
alleinigen Waldranderhalts) angrenzend an 
bestehende Versorgungsanlagen wurden 
die Stadtwerke parallel zu Entwurfserarbei-
tung nochmals beteiligt. Das Schreiben wird 
den Stellungnahmen zur Vollständigkeit bei-
gefügt. 
 
Es wird mitgeteilt, dass der Schutzstreifen 
der Biogasleitung (= 2,00 m breites Geh-, 
Fahr- und Leitungsrecht) nicht bepflanzt 
werden darf. Bezüglich einer Bepflanzung 
mit tiefwurzelnden Sträuchern wird angeregt, 

 
Zur Sicherung der im östlichen Teil des Plangebiets 
bestehenden Versorgungsleitungen der Stadtwerke 
Bielefeld (Biogasleitung, Lichtwellenleiterkabel) wur-
de bereits zum Vorentwurf gemäß mitgeteilter Lage 
und Dimensionierung in Abstimmung mit dem Ver-
sorgungsträger ein entsprechendes Geh-, Fahr- und 
Leitungsrecht in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Zum Entwurf werden hierzu ergänzend für die Be-
achtung im Zuge späterer Erschließungsplanungen 
sowie im Rahmen der Umsetzung der Ausgleichs-
maßnahme im Waldrandbereich die Versorgungslei-
tungen gemäß Mitteilung der Stadtwerke Bielefeld in 
den Nutzungsplan übernommen. Die Planunterlagen 
werden zudem um einen Hinweis zu Baumpflanzun-
gen im Bereich vorhandener Versorgungsleitungen 
(Schutzmaßnahmen, Mindestabstände) nach dem 
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das DVGW-Regelwerk (GW 125) zu be-
rücksichtigen.  
 

Merkblatt über Baumstandorte an unterirdischen Ver- 
und Entsorgungsanlagen ergänzt. 
 
Der Anregung wird gefolgt, die mitgeteilten Hin-
weise werden in die Planunterlagen eingearbei-
tet. 
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Anlage zu A.1.1: 
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